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Leistungsbeschreibung und Ausschlüsse

§ 1 Welche Leistungen erbringen wir?

(1) Stirbt die versicherte Person (das ist die Person, auf deren Leben 
bzw. Erwerbsfähigkeit diese Zusatzversicherung abgeschlossen ist)  
an den Folgen eines Unfalls oder führen ausschließlich Unfallfolgen zur 
Erwerbsunfähigkeit der versicherten Person, zahlen wir die vereinbarte 
Unfall-Zusatzversicherungssumme, wenn

a) der Unfall sich nach Inkrafttreten der Zusatzversicherung ereignet 
hat und entweder

b1) der Tod eingetreten ist

–  während der Dauer der Zusatzversicherung,

–  innerhalb eines Jahres nach dem Unfall und

–  vor dem Ende des Versicherungsjahres, in dem die versicherte  
Person ihr 75. Lebensjahr vollendet hat; verstirbt die versicherte 
Person nach diesem Zeitpunkt, so leisten wir dennoch, wenn die 
versicherte Person den Unfall bei Benutzung eines dem öffentlichen 
Personenverkehr dienenden  Verkehrsmittels erlitten hat und das 
Verkehrsmittel dem Ereignis, das den Unfalltod der versicherten  
Person verursacht hat, selbst ausgesetzt war

oder

b2) die Erwerbsunfähigkeit (vgl. Abs. 2) eingetreten ist

–  während der Dauer der Zusatzversicherung,

–  innerhalb eines Jahres nach dem Unfall und

–  vor dem Ende des Versicherungsjahres, in dem die versicherte Per-
son ihr 67. Lebensjahr vollendet hat.

c) Die Zusatzversicherung endet, wenn die versicherte Person stirbt 
oder die Unfall-Zusatzversicherungssumme auf Grund unfallbedingter 
Erwerbsunfähigkeit fällig wird.

d) Eine Zusatzversicherung auf das Leben von zwei Personen endet bei 
Tod der zuerst sterbenden versicherten Person oder wenn die Unfall- 
Zusatzversicherungssumme auf Grund unfallbedingter Erwerbsunfähig-
keit bei einer der beiden versicherten Personen fällig wird.

e) Bei mehreren unabhängigen Unfallereignissen kann eine Leistung 
aus der Unfall-Zusatzversicherung nur einmal beansprucht werden.

(2) Erwerbsunfähigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person infol-
ge Körperverletzung, die ärztlich nachzuweisen ist, voraussichtlich  
dauernd außer Stande ist, einer Erwerbstätigkeit von mindestens drei 
Stunden täglich nachzugehen.

Als Erwerbstätigkeit gilt jede Tätigkeit, die auf dem allgemeinen  
Arbeitsmarkt üblich ist, wobei es auf die Höhe der Einkünfte nicht  
ankommt. Die Verhältnisse am Arbeitsmarkt, insbesondere die Ver-
fügbarkeit von Arbeitsplätzen und der bisher ausgeübte Beruf der ver-
sicherten Person werden bei der Feststellung der Erwerbsunfähigkeit 
nicht berücksichtigt. Auch der Bescheid eines Sozialversicherungs-
trägers ist nicht bindend. 

 

(3) Bei der Versicherung auf das Leben von zwei Personen wird die Zu-
satzversicherungssumme nur einmal ausgezahlt; dies gilt auch, wenn 
die versicherten Personen gleichzeitig durch Unfall sterben bzw. er-
werbsunfähig werden.

(4) Bei einer Erhöhung der Zusatzversicherungssumme nach Eintritt des 
Unfalls bleibt die zum Unfallzeitpunkt vereinbarte Zusatzversicherungs-
summe für Leistungen aufgrund dieses Unfalls maßgeblich.

§ 2 Was ist ein Unfall im Sinne dieser Bedingungen?

(1) Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich 
von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfrei-
willig eine Gesundheitsschädigung erleidet.

(2) Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftanstrengung an 
Gliedmaßen oder Wirbelsäule

–  ein Gelenk verrenkt wird oder

–  Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen  
werden.

§ 3 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?

Die Zusatzversicherung ist nicht überschussberechtigt.

§ 4 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

(1) Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig davon, 
wie es zu dem Unfall gekommen ist.

(2) Soweit nichts anderes vereinbart ist, fallen jedoch nicht unter den 
Versicherungsschutz:

a) Unfälle durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, auch soweit 
diese auf Trunkenheit beruhen, sowie durch Schlaganfälle, epileptische 
Anfälle oder andere Krampfanfälle, die den ganzen Körper der versi-
cherten Person ergreifen.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese Störungen oder An-
fälle durch ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis verursacht 
waren.

b) Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie vor-
sätzlich eine Straftat ausführt oder versucht.

c) Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch künftige Kriegs- bzw. 
Bürgerkriegsereignisse oder durch innere Unruhen verursacht sind, so-
fern die versicherte Person auf Seiten der Unruhestifter teilgenommen 
hat.

Diese Einschränkung unserer Leistungspflicht entfällt, wenn die versi-
cherte Person während eines Auslandsaufenthaltes überraschend von 
Kriegs- bzw. Bürgerkriegsereignissen oder von inneren Unruhen, an 
welchen sie nicht aktiv beteiligt ist, betroffen wird, bis zum Ende des 
zehnten Tages nach deren Beginn. Nach Ablauf des zehnten Tages gilt  
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für Gefahren aus Kriegs- bzw. Bürgerkriegsereignissen oder inneren 
Unruhen wiederum der Ausschluss gemäß Satz 1, es sei denn, die versi-
cherte Person ist aus objektiven Gründen, die sie nicht zu vertreten hat, 
gehindert, das Gefahrengebiet zu verlassen.

Für Angehörige der deutschen Bundeswehr oder anderer staatlich  
organisierter Kriseneinsatzkräfte wie z.B. der Polizei ist der unmittelbar 
oder mittelbar durch die Teilnahme an mandatierten Missionen der 
Vereinten Nationen, Einsätzen im Rahmen von Bündnisverpflichtungen 
oder Einsätzen unter Führung überstaatlicher Institutionen und Ein- 
richtungen sowie Auslandseinsätzen unter nationaler Verantwortung 
mit vergleichbarem Gefährdungspotential verursachte Unfall, vor- 
behaltlich einer anderweitigen ausdrücklichen schriftlichen Vereinba-
rung, nicht mitversichert.

d) Unfälle der versicherten Person

–  als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer), soweit sie nach 
deutschem Recht dafür eine Erlaubnis benötigt, sowie als sonstiges 
Besatzungsmitglied eines Luftfahrzeugs;

–  bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeugs auszuübenden beruflichen  
Tätigkeit;

–  bei der Benutzung von Luftfahrzeugen (Fluggeräte) ohne Motor,  
Motorseglern, Ultraleichtflugzeugen und Raumfahrzeugen sowie 
beim Fallschirmspringen.

e) Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie sich 
als Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines Motorfahrzeugs an Fahrtver-
anstaltungen einschließlich der dazugehörigen Übungsfahrten beteiligt, 
bei denen es auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten ankommt.

f) Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie verursacht 
sind.

g) Gesundheitsschädigungen durch Strahlen.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn es sich um Folgen eines  
unter diesen Vertrag fallenden Unfallereignisses handelt.

h) Gesundheitsschädigungen durch Heilmaßnahmen oder Handlungen, 
die die versicherte Person an ihrem Körper vornimmt oder vornehmen 
lässt.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Handlungen oder Heil-
maßnahmen, auch strahlendiagnostische und -therapeutische, durch 
einen unter diesen Vertrag fallenden Unfall veranlasst waren.

i) Infektionen.

Infektionen sind auch dann ausgeschlossen, wenn sie durch Haut- oder 
Schleimhautverletzungen, die als solche geringfügig sind, verursacht 
wurden, und durch die Krankheitserreger sofort oder später in den  
Körper gelangen. Für Infektionen, die durch Heilmaßnahmen verursacht 
sind, gilt Absatz 2 h) Satz 2 entsprechend.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Krankheitserreger durch 
eine unter diesen Vertrag fallende Unfallverletzung in den Körper ge-
langt sind sowie für Tollwut und Wundstarrkrampf.

j) Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssiger Stoffe durch den 
Schlund.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn es sich um Folgen eines un-
ter diesen Vertrag fallenden Unfallereignisses handelt.

k) Unfälle infolge psychischer Reaktionen, gleichgültig, wodurch diese 
verursacht sind.

l) Selbsttötung, und zwar auch dann, wenn die versicherte Person die 
Tat in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand 
krankhafter Störung der Geistestätigkeit begangen hat. 

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn jener Zustand durch ein  
unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis hervorgerufen wurde.

m) Unfälle der versicherten Person, die unmittelbar oder mittelbar durch 
den vorsätzlichen Einsatz von atomaren, biologischen oder chemischen 
Waffen oder den vorsätzlichen Einsatz oder die vorsätzliche Freisetzung 

von radioaktiven, biologischen oder chemischen Stoffen verursacht 
sind, sofern mit deren Einsatz oder dem Freisetzen eine nicht vorherseh-
bare Veränderung des Leistungsbedarfs gegenüber den Technischen 
Berechnungsgrundlagen derart verbunden ist, dass die Erfüllbarkeit der 
zugesagten Versicherungsleistungen nicht mehr gewährleistet ist und 
dies von einem unabhängigen Treuhänder bestätigt wird.

§ 5  Welche Rolle spielen Erkrankungen oder Gebrechen der versicher-
ten Person?

Haben zur Herbeiführung des Todes neben dem Unfall Erkrankungen 
oder Gebrechen zu mindestens 25 Prozent mitgewirkt, so vermindert 
sich unsere Leistung entsprechend dem Anteil der Mitwirkung.

Eine Leistung bei Erwerbsunfähigkeit wird gemäß § 1 Abs. 1 nur erbracht, 
wenn die Erwerbsunfähigkeit allein durch unfallbedingte Körperverlet-
zung entstanden ist. Unfallunabhängige Erkrankungen oder Gebrechen 
haben keinen Einfluss auf die Feststellung der Erwerbsunfähigkeit.

Rechte und Pflichten

§ 6  Was ist zur Vermeidung von Rechtsnachteilen nach dem Unfalltod 
bzw. dem Eintritt der Erwerbsunfähigkeit der versicherten Person 
zu beachten?

Bei Ableben in Folge eines Unfalls

(1) Der Unfalltod der versicherten Person ist uns unverzüglich – mög-
lichst innerhalb von 48 Stunden – mitzuteilen. Zur Feststellung unserer  
Leistungspflicht sind uns die notwendigen Nachweise, insbesondere 
zum Unfallhergang und zu den Unfallfolgen, einzureichen.

(2) Uns ist das Recht zu verschaffen, ggf. eine Obduktion durch einen 
von uns beauftragten Arzt vornehmen zu lassen. Wird die Zustimmung 
zur Obduktion verweigert, sind wir von unserer Leistungspflicht befreit, 
es sei denn, dieses Verhalten ist ohne Einfluss auf die Feststellung oder 
den Umfang unserer Leistungspflicht.

Bei Erwerbsunfähigkeit in Folge eines Unfalls

(3) Eine unfallbedingte Erwerbsunfähigkeit ist uns innerhalb eines  
Jahres nach dem Unfallereignis anzuzeigen.

(4) Werden Leistungen wegen einer unfallbedingten Erwerbsunfähig-
keit beansprucht, müssen uns auf Kosten des Anspruchserhebenden  
folgende Auskünfte, die zur Feststellung unserer Leistungspflicht er-
forderlich sind, gegeben und Nachweise vorgelegt werden:

a) eine Darstellung der Ursache für den Eintritt der unfallbedingten  
Erwerbsunfähigkeit;

b) ausführliche Berichte der Ärzte, die die versicherte Person gegen-
wärtig behandeln bzw. behandelt oder untersucht haben, über Ursache, 
Beginn, Art, Verlauf und voraussichtliche Dauer des Leidens sowie des-
sen Auswirkungen auf die Erwerbsfähigkeit;

c) eine Aufstellung

–  der Ärzte, Krankenhäuser, Krankenanstalten, Pflegeeinrichtungen 
oder Pflegepersonen, bei denen die versicherte Person in Behand-
lung war, ist oder – sofern bekannt – sein wird,

–  der Versicherungsgesellschaften, Sozialversicherungsträger oder 
sonstiger Versorgungsträger, bei denen die versicherte Person eben-
falls Leistungen wegen Erwerbsunfähigkeit geltend machen könnte.

Sonstiges

(5) Wir können außerdem – dann allerdings auf unsere Kosten – weitere 
ärztliche Untersuchungen durch von uns beauftragte Ärzte sowie not-
wendige Nachweise zur Feststellung unserer Leistungspflicht verlan-
gen, insbesondere zusätzliche Auskünfte und Aufklärungen.

(6) Wird vorsätzlich die Mitteilungs- und Aufklärungspflicht (vgl. Abs. 1, 
3, 4 und 5) verletzt, sind wir von unserer Leistungspflicht befreit. Bei grob 
fahrlässigem Verhalten sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
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Beides gilt nur, wenn wir durch gesonderte Mitteilung in Textform auf 
diese Rechtsfolgen hingewiesen haben. Wenn uns nachgewiesen wird, 
dass die Mitteilungs- oder Aufklärungspflicht nicht grob fahrlässig ver-
letzt worden ist, bleibt unsere Leistungspflicht bestehen. Wir bleiben 
auch zur Leistung verpflichtet, soweit  uns nachgewiesen wird, dass die 
Verletzung der Mitteilungs- bzw. Aufklärungspflicht ohne Einfluss auf 
die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ist. Dies gilt 
nicht, wenn die Obliegenheit arglistig verletzt wird.

§ 7 Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leistungspflicht ab?

Nach Vorliegen aller für unsere Leistungsentscheidung erforderlichen 
Unterlagen erklären wir innerhalb von vier Wochen in Textform, ob und 
in welchem Umfang wir eine Leistungspflicht anerkennen.

Sonstige Regelungen

§ 8 Wie ist das Verhältnis zur Hauptversicherung?

(1) Die Unfall-Zusatzversicherung bildet mit der Versicherung, zu der 
sie abgeschlossen worden ist (Hauptversicherung), eine Einheit; sie 
kann ohne die Hauptversicherung nicht fortgesetzt werden. Wenn der 
Versicherungsschutz aus der Hauptversicherung endet, endet auch die 
Zusatzversicherung. Bei Versicherungen mit Berufsunfähigkeits-Zu-
satzversicherung besteht die Unfall-Zusatzversicherung auch dann fort, 
wenn die Hauptversicherung wegen Berufsunfähigkeit der versicherten 
Person beitragsfrei wird.

(2) Wird die Leistung der Hauptversicherung herabgesetzt, vermindert 
sich auch der Versicherungsschutz aus der Zusatzversicherung im sel-
ben Verhältnis. 

(3) Wenn unsere Leistungspflicht aus der Hauptversicherung erloschen 
oder auf die beitragsfreie Leistung beschränkt war, danach aber zusam-
men mit der Zusatzversicherung ganz oder teilweise wieder auflebt, 
können aus dem wieder in Kraft getretenen Teil keine Ansprüche auf 
Grund solcher Unfälle geltend gemacht werden, die während der Unter-
brechung des vollen Versicherungsschutzes eingetreten sind.

(4) Wenn Sie die Zusatzversicherung kündigen, haben Sie weder einen 
Anspruch auf einen Rückkaufswert noch auf eine beitragsfreie Leistung.

(5) Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, finden 
die Allgemeinen Bedingungen für die Hauptversicherung sinngemäß 
Anwendung.


